
                                                                                                                            

 

WOHNGELD - MIETZUSCHUSS – ERSTANTRAG 

folgende Unterlagen (als Kopie) werden benötigt: 
 

(X) vollständiger Mietvertrag 

(  ) aktueller Aufenthaltstitel aller Haushaltsmitglieder 

(  ) Nachweis über aktuelle Mietzahlung  

(  ) vollständiger Rentenbescheid 

(  ) Gehaltsabrechnungen der letzten 12 Monate aller Haushaltsmitglieder 

(  ) ggf. Nachweis Unterhaltszahlungen (z.B. Unterhaltstitel) 

(  ) ggf. Nachweis Kindergeldzahlung / Kinderzuschlag (z.B. Bescheid) 

(  ) ggf. aktuelle Schulbescheinigung für Kinder ab 16 Jahre 

(  ) ggf. Nachweis über Zins- und Kapitalerträge 

(  ) ggf. Mietänderungsschreiben (z.B. schriftliche Bestätigung des Vermieters) 

(  ) ggf. Schwerbehindertenausweis 

(  ) ggf. Nachweis über Ihre Pflegebedürftigkeit (Pflegegrad) 

(X) lückenlose und aktuelle Kontoauszüge des letzten Monats 

(  ) Betreuerausweis / Vollmacht  

(  ) Sonstiges:   

 

Die mit (X) gekennzeichneten Unterlagen sind zwingend notwendig!  

Alle anderen Unterlagen bitte entsprechend Ihrer persönlichen Situation angepasst einreichen. 
 

Unsere Öffnungszeiten:  Montag             08.30 bis 12:00 Uhr 

Donnerstag      08:30 bis 12:00 Uhr 

                                 14:00 bis 18.00 Uhr 

Tel: 07681 404-9221 

Mail: wohngeld.rente@stadt-waldkirch.de 

 

Gerne können Sie den ausgefüllten Antrag mit allen Unterlagen in unseren Briefkasten werfen.  

Bitte geben Sie nur Kopien bei uns ab. Originale werden nicht zurückgeschickt! 
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